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HAEHNE

Allgemeine Kundeninformation auf der Basis einer Verlautbarung der Europäischen Kommission.

REACH ist die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

Die Hauptziele von REACH sind die Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Chemikalien bedingten Risiken, die Förderung alternativer 
Testmethoden, der freie Verkehr chemischer Stoffe im Binnenmarkt und die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.
REACH macht die Industrie dafür verantwortlich, Risiken der Chemikalien zu bewerten und zu begrenzen 
und den Verwendern geeignete Sicherheitsinformationen zukommen zu lassen. Parallel hierzu kann die 
europäische Union zusätzliche Maßnahmen zu hoch gefährliche Substanzen erlassen, wenn solche 
Maßnahmen auf EU Ebene notwendig sind.
HAEHNE ist als Hersteller von Sensorik und Elektronik für die Bandzugmessung im Sinne von REACH ein 
„nachgeschalteter Anwender“. 
Als nachgeschalteter Anwender unterliegt die Firma HAEHNE GmbH grundsätzlich keinerlei Registrierungs-
pfl icht nach REACH. Die in unseren Erzeugnissen enthaltenen und möglicherweise registrierungspfl ichtigen 
chemischen Stoffe müssen folglich ausschließlich durch unsere Vorlieferanten registriert werden.

Im eigenen Interesse und zur Gewährleistung einer hohen Produktsicherheit verfolgen wir die Umsetzung von 
REACH und die daraus resultierenden Anforderungen intensiv. Insbesondere haben wir mit unserem Vorlie-
feranten Kontakt aufgenommen, von denen wir chemischer Stoffe und Zubereitungen beziehen, die wir im 
Rahmen unserer Produktionsprozesse einsetzen (z. B. Hilfsstoffe wie Schmierstoffe, Klebstoffe,
Vergußmassen etc.).
Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Vorlieferanten davon in Kenntnis gesetzt, dass eine Registrierung 
der relevanten Stoffe durchgeführt werden muss. Die Frist dafür endete am 30. November 2010.

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen zur Umsetzung der REACH Verordnung in unserem Unternehmen 
haben, so stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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